
QUALITÄTSPRÜFUNGS-RICHTLINIEN FÜR DIE VOLLSTATIONÄRE PFLEGE (QPR vollstationär) 

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes1 über die Durchführung der Prüfung der in 
Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach 5 114 SGB XI für die 

vollstationäre Pflege 

vom 17. Dezember 20182 

Der GKV—Spitzenverband hat gemäß 5 1143 Absatz 7 SGB XI unter Beteiligung des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen und des Prüfdienstes des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e. V. zur verfahrensrechtlichen Konkretisierung die Richtlinien über 
die Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren 
Qualität nach 5 114 SGB XI für die vollstationäre Pflege einschließlich der Kurzzeitpflege (QPR 
vollstationär) am 17. Dezember 2018 beschlossen. 

Anlagen 

1 Prüfbogen A Beurteilung der personenbezogenen Versorgung 

2 Prüfbogen B Beurteilung auf der Einrichtungsebene 

3 Prüfbogen C Gesamtergebnis der Plausibilitätskontrolle 

4 Erläuterungen zu den Prüfbögen 

5 Qualitätsbewertung der Qualitätsprüfung 

6 Bewertung von Auffälligkeiten bei der Plausibilitätskontrolle 

7 Strukturierungshilfe zur Durchführung des Teamgespräches 

8 Strukturierungshilfe zur Durchführung des Abschlussgespräches 

9 Struktur und Inhalte des Prüfberichtes für die vollstationäre Pflege 

1 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Pflegekassen nach 5 53 SGB XI. 
2 Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat diese Richtlinien mit Schreiben vom 21. Februar 2019 

genehmigt. 
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PRÄAMBEL 

Der GKV—Spitzenverband beschließt unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) sowie des Prüfdienstes des Verbandes der Privaten 
Krankenversicherung e. V. (PKV-Prüfdienst) nach @ 114a Absatz 7 SGB XI (Regelungen des Zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes) die vorliegenden Richtlinien über die Durchführung der Prüfung der in 
Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach 9 114 SGB XI für die 
vollstationäre Pflege (Qualitätsprüfungs-Richtlinien für die vollstationäre Pflege — QPR vollstationär). 

Mit diesen Richtlinien wird die Durchführung der Qualitätsprüfung im vollstationären Bereich in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht konkretisiert. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des von den 
Vertragsparteien nach 9113 SGBXI vergebenen Projektes „Entwicklung der Verfahren und 
Instrumente für die Qualitätsprüfung und Darstellung in der stationären Pflege”. 

Die auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 
Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen haben nach Maßgabe von € 118 SGB XI 
an der Erstellung der vorliegenden QPR beratend mitgewirkt. Der GKV—Spitzenverband hat die 
Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, die Verbände der Pflegeberufe 
auf Bundesebene, den Verband der Privaten Krankenversicherung e .V .  sowie die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene beteiligt. Ihnen wurde unter Übermittlung der hierfür 
erforderlichen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben; die Stellungnahmen wurden in die Entscheidung 
einbezogen. Die vorliegenden Richtlinien bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für 
Gesundheit. 



1 Ziel der Richtlinien 

(1) Diese Richtlinien bilden die verbindliche Grundlage für die Prüfung der Qualität in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen einschließlich sogenannter eingestreuter Kurzzeitpflegeplätze sowie in 

Einrichtungen der solitären Kurzzeitpþege3 nach einheitlichen Kriterien. 

(2) Ziel dieser Richtlinien ist es, auf der Grundlage der Ergebnisse des nach 5113b SGB XI 

durchgeführten Projektes „Entwicklung der Verfahren und Instrumente für die Qualitätsprüfung 

und Darstellung in der stationären Pflege” die Prüfung der Qualität der Pflege und Versorgung in 

vollstationären Pflegeeinrichtungen weiter zu verbessern und zu sichern. 

2 Geltungsbereich 

(1) 

(2) 

(3) 

Diese Richtlinien sind für den MBK, den Sozialmedizinischen Dienst der Deutschen 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (SMD) und den PKV-Prüfdienst nach 5114a 

Absatz 7 SGB XI sowie für die von den Landesverbänden der Pflegekassen nach 5 1143 Absatz 1 

SGB XI bestellten Sachverständigen (Prüfinstitutionen) verbindlich. 

Für die Prüfung von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege (HKP) gelten die nachstehenden 

Regelungen entsprechend. 

Das diesen Richtlinien zugrunde gelegte Prüfinstrumentarium ist auf Einrichtungen der 

vollstationären Langzeitpflege zugeschnitten. Sofern Kurzzeitpflegegäste in die Stichprobe nach 

Ziffer 9 einbezogen werden, ist die Prüfung bei diesen Personen nach den gleichen Maßgaben 

durchzuführen wie bei den Iangzeitversorgten Personen“. Das Prüfinstrumentarium gilt auch 

für solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Besonderheiten der Kurzzeitpflege werden 

entsprechend berücksichtigt. Diese Richtlinien gelten nicht für die Prüfung von teilstationären 

Pflegeeinrichtungen. 

3 In den Richtlinien wird in der Regel der Begriff „vollstationäre Pflege” verwendet. Dieser Begriff umfasst 

4 
auch die Kurzzeitpflege. Wo erforderlich, finden sich gesonderte Regelungen für die Kurzzeitpflege. 

Im Folgenden umfasst der Begriff "versorgte Personen" neben den Iangzeitversorgten Personen auch 
Kurzzeitpflegegäste 
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3 Prüfauftrag 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Die Landesverbände der Pflegekassen beauftragen den MDK und im Umfang von zehn Prozent 

der in einem Jahr anfallenden Prüfaufträge den PKV—Prüfdienst oder die von ihnen bestellten 

Sachverständigen mit den Prüfungen nach 5 114 Absatz 1 SGB XI, die als Regelprüfung, 

Anlassprüfung oder Wiederholungsprüfung durchzuführen sind. Die Landesverbände der 

Pflegekassen entscheiden über die Prüfungsart und erteilen der Prüfinstitution die Prüfaufträge 

schriftlich. Vor der Erteilung eines Prüfauftrages zur Durchführung einer Anlassprüfung sind 

Beschwerden und Hinweise zunächst durch die Landesverbände der Pflegekassen auf ihre 

Stichhaltigkeit zu prüfen. 

Ergeben sich bei Regel- oder Wiederholungsprüfungen konkrete und begründete 

Anhaltspunkte (z. B. Beschwerden, Hinweise) für eine nicht fachgerechte Pflege, erfolgt die 

Prüfung als Anlassprüfung, sofern die Prüfinstitution die Gründe hierfür gegenüber den 

Landesverbänden der Pflegekassen dargelegt hat und ein entsprechender Prüfauftrag der 

Landesverbände der Pflegekassen erteilt ist. Die Pflegeeinrichtung ist hierüber zu 

informieren. 

lm Prüfauftrag der Landesverbände der Pflegekassen sind insbesondere zu beschreiben: 

0 Art der Prüfung, 

0 bei Anlassprüfungen der dem Prüfauftrag zugrunde liegende Sachverhalt (2. B. 

Beschwerde), 

. Informationen darüber, ob für die Pflegeeinrichtung aktuelle, statistisch plausible und 

vollständige Indikatorenergebnisse vorliegen und eine entsprechende Kennung für die 

Datenanforderung der Prüfinstitution bei der beauftragten fachlich unabhängigen 

Institution nach 5 113 Absatz 1b SGB XI (Datenauswertungsstelle - DAS), 

. Einbindung der Pflegekassen oder der Landesverbände der Pflegekassen, 

. Zeitpunkt der Prüfung, 

. Prüfmodalitäten (insbesondere Information/Abstimmung mit den nach heimrechtlichen 

Vorschriften zuständigen Aufsichtsbehörden, ggf. auch mit anderen Behörden wie z. B. 

Gesundheitsamt). 

Mit dem Prüfauftrag sind der Prüfinstitution von den Landesverbänden der Pflegekassen die 

erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Qualitätsprüfung zur Verfügung zu stellen, 

insbesondere Institutionskennzeichen (IK), Versorgungsverträge, Strukturdaten, festgelegte 

Leistungs- und Qualitätsmerkmale nach 9 84 Absatz 5 SGB XI, vorliegende 

Maßnahmenbescheide nach 9 115 Absatz 2 SGB XI, Stellungnahmen und Unterlagen der 

vollstationären Pflegeeinrichtung an die Landesverbände der Pflegekassen sowie eventuelle 

Beschwerden über die zu prüfende Pflegeeinrichtung. 



4 Der Prüfung vorausgehende Prozesse 

(1) Die Qualitätsprüfung wird mit der Erteilung des Prüfauftrags an die Prüfinstitution durch 

den zuständigen Landesverband der Pflegekasse eingeleitet. Die DAS stellt bei 

vollstationären Pflegeeinrichtungen der Prüfinstitution die folgenden Informationen in der 

jeweils aktuellen Fassung zum Abruf bereit: 

0 Eine Code—Liste (Pseudonyme) zur Bestimmung der versorgten Personen, bei denen die 

Prüfung durchzuführen ist, und derjenigen versorgten Personen, die ersatzweise in die 

Stichprobe aufgenommen werden. Diese Code-Liste wird auch bereitgestellt, wenn das 

Ergebnis der statistischen Plausibilitätskontrolle ergeben hat, dass die Daten nicht 

plausibel sind. 

0 Drei Zufallszahlen zwischen 1 und 20, die zur Vervollständigung der Stichprobe in der 

Einrichtung benötigt werden. 

0 Eine tabellarische Übersicht über die Ergebnisqualität der Einrichtung für die letzten 

drei Erhebungen, mit der auch der einrichtungsindividuelle Beratungsauftrag für die 

Prüferinnen und Prüfer definiert wird (Kennzahlen mit der Beurteilung „weit unter dem 

Durchschnitt”). 

0 Die fallbezogenen Daten der Ergebniserfassung der versorgten Personen, die von der 

DAS für die Personenstichprobe vorgegeben werden. 

0 Hinweise auf mögliche Schwachstellen der Ergebniserfassung, die mit der statistischen 

Plausibilitätskontrolle sichtbar wurden. Ergibt sich bereits bei der statistischen 

Plausibilitätskontrolle, dass die Datenqualität nicht ausreicht, um Kennzahlen für die 

Ergebnisqualität zu generieren, so erhält die Prüfinstitution einen entsprechenden 

Hinweis — mit der Konsequenz, dass die Plausibilitätskontrolle der Ergebniserfassung 

entfällt. 

5 Prüfverständnis und Zugang zur Pflegeeinrichtung 

(1) Den Qualitätsprüfungen liegt ein beratungsorientierter Prüfansatz zugrunde. Die 

Qualitätsprüfungen bilden eine Einheit aus Prüfung, Beratung und Empfehlung von 
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(2) 

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung. Der beratungsorientierte Prüfansatz ermöglicht bei 

Auffälligkeiten und Qualitätsdefiziten das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten. Der 

beratungsorientierte Prüfansatz ýndet seinen Ausdruck im Fachgespräch mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner 

tätig sind — wobei soweit möglich Pflegefachkräfte einbezogen werden sollen — sowie im 

Abschlussgespräch mit den Leitungskräften der Einrichtung. Die unmittelbare fachliche 

Kommunikation im Prüfverfahren hat einen hohen Stellenwert und basiert auf der stärkeren 

Differenzierung von Beurteilungen und der Verringerung der Bedeutung von 

gegenstandsunabhängigen Konzept- und Dokumentationsprüfungen. Das Fachgespräch ist 

eine gleichrangige Informationsquelle zu anderen Datenquellen. Dieser Prüfansatz setzt eine 

intensive Zusammenarbeit zwischen der Pflegeeinrichtung und dem MDK bzw. dem PKV- 

Prüfdienst voraus. 

Zur Durchführung der Qualitätsprüfungen ist der Prüfinstitution Zugang zur Pflegeeinrichtung 

zu gewähren. Das Prüfteam weist sich auf Wunsch der Pflegeeinrichtung aus. Prüfungen 

sind grundsätzlich einen Tag zuvor anzukündigen; Anlassprüfungen sollen unangemeldet 

erfolgen. Die Kriterien für Fälle, in denen unangekündigt zu prüfen ist, werden in den 

Richtlinien nach 5 114c SGB XI geregelt. Eine Prüfung zur Nachtzeit ist auf die Fälle zu 

begrenzen, in denen das Ziel der Qualitätssicherung zu anderen Tageszeiten nicht erreicht 

werden kann. Die Beteiligung anderer Prüfinstitutionen (z. B. nach heimrechtlichen 

Vorschriften zuständige Aufsichtsbehörden, Gesundheitsamt) darf nicht zu Verzögerungen 

bei der Durchführung der Prüfungen führen. Dies gilt auch für die Beteiligung der 

Trägervereinigung der Pflegeeinrichtung. Die Pflegeeinrichtung hat dem Prüfteam auf 

Verlangen die für die Qualitätsprüfung notwendigen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte 

zu erteilen. Für Nachweiszwecke sind - soweit erforderlich - Kopien anzufertigen. 

6 Eignung der Prüferinnen und Prüfer 

(1) 

(2) 

Die Qualitätsprüfungen nach @@ 114 ff. SGBXI sind in der Regel von Prüfteams 

durchzuführen, die aus Pflegefachkräften bestehen. An die Stelle einer Pflegefachkraft 

können andere Sachverständige, 2. B. Ärztinnen und Ärzte oder Kinderärztinnen und 

Kinderärzte treten, wenn dies das einzelne Prüfgebiet erfordert. Wenn sich aus dem 

Prüfauftrag ergibt, dass die zu prüfende Pflegeeinrichtung beatmungspflichtige Personen 

oder Personen im Wachkoma versorgt, verfügt mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer 

über besondere Kenntnisse in diesem Prüfgebiet. 

Die Mitglieder der Prüfteams müssen über pflegefachliche Kompetenz, Führungskompetenz 

und Kenntnisse im Bereich der Qualitätssicherung verfügen. Mindestens ein Mitglied des 
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Prüfteams muss über eine Auditorenausbildung oder eine vom Inhalt und Umfang her 

gleichwertige Qualifikation verfügen. 

Inhalt und Umfang der Qualitätsprüfung 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Regel—, Anlass- und Wiederholungsprüfungen der Pflegeeinrichtungen erfolgen anhand der 

Anlage 1 (Prüfbogen A, Beurteilung der personenbezogenen Versorgung), Anlage 2 

(Prüfbogen B, Beurteilung auf der Einrichtungsebene) und Anlage 3 (Prüfbogen C, 

Gesamtergebnis der Plausibilitätskontrolle). Diese Prüfbögen sind nach der Anlage 4 

(Erläuterungen zu den Prüfbögen), Anlage 5 (Qualitätsbewertung Qualitätsprüfung) und 

Anlage 6 (Bewertung von Auffälligkeiten bei der Plausibilitätskontrolle) auszufüllen. Inhalte 

und Umfang der Prüfung können von den Landesverbänden der Pflegekassen nicht 

verändert oder erweitert werden. 

Bei Wiederholungsprüfungen im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen ist zu prüfen, 

ob die festgestellten Qualitätsmängel durch die nach 5 115 Absatz 2 SGB XI angeordneten 

Maßnahmen beseitigt werden sind. Dabei werden im Qualitätsbereich 6 die beanstandeten 

einrichtungsbezogenen Kriterien erneut geprüft. Nicht beanstandete Kriterien werden 

unverändert übernommen. Die personenbezogenen Qualitätsaspekte sind vollständig zu 

prüfen. 

Basis der Prüfungen sind 

0 die Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität 

nach 5 113 SGB XI für die vollstationäre Pflege und für die Kurzzeitpflege in der jeweils 

aktuellen Fassung, 

0 der aktuelle Stand des Wissens, 

. die Expertenstandards nach @ 113a SGB XI, 

0 die qualitätsrelevanten Inhalte der Verträge der Pflege— und der Krankenkassen mit der 

jeweiligen Pflegeeinrichtung, 

. die Rahmenverträge nach @ 75 SGB XI 

0 die Richtlinien zur Verordnung häuslicher Krankenpflege nach 9 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 

und Absatz 7 Nr. 1 SGB V sowie 

0 die relevanten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention nach @ 23 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (HSG). 

Die durch das Prüfteam im Einzelnen zu beurteilenden Sachverhalte sind in die folgenden 

sechs Qualitätsbereiche untergliedert: 



(5) 

. Qualitätsbereich 1: Unterstützung bei der Mobilität und Selbstversorgung 

. Qualitätsbereich 2: Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und 

therapiebedingten Anforderungen und Belastungen 

. Qualitätsbereich 3: Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen 

Kontakte 

. Qualitätsbereich 4: Unterstützung in besonderen Bedarfs- und Versorgungssituationen 

. Qualitätsbereich 5: Bedarfsübergreifende fachliche Anforderungen 

. Qualitätsbereich 6: Organisationsaspekte und internes Qualitätsmanagement 

Jeder der sechs Qualitätsbereiche nach Absatz 4 umfasst mehrere Qualitätsaspekte, die 

jeweils umfassende Themen abbilden. Die Qualitätsbereiche 1 bis 4 werden mit der 

Anlage1 (Prüfbogen A Beurteilung der personenbezogenen Versorgung) und die 

Qualitätsbereiche 5 und 6 mit der Anlage2 (Prüfbogen B Beurteilung auf der 

Einrichtungsebene) erfasst. 

8 Ablauf des Einrichtungsbesuchs 

(1) 

(2) 

Nach Vorstellung des Prüfteams bei der Leitung der Einrichtung sind zu Beginn der Prüfung 

in einem Einführungsgespräch das Aufgabenverständnis, die Vorgehensweise und der 

voraussichtliche Zeitaufwand der Prüfung darzulegen. Die Interessenvertretung der 

Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung wird über die Prüfung informiert. Im 

Anschluss an das Einführungsgespräch erfolgt die Bestimmung von neun versorgten 

Personen entsprechend der Vorgaben des definierten Stichprobenverfahrens. Es können 

Versicherte der sozialen und der privaten Pflegeversicherung einbezogen werden. Es 

werden jedoch nur Personen in die Stichprobe einbezogen, bei denen eine 

Pflegebedürftigkeit vorliegt. 

Die Einbeziehung in die Prüfung setzt die Einwilligung der versorgten Person, einer 

vertretungsberechtigten Person bzw. einer gesetzlich bestellten Betreuerin oder eines 

gesetzlich bestellten Betreuers voraus. Vor der Einholung der Einwilligung der versorgten 

Person oder einer hierzu berechtigten Person hat das Prüfteam diese in verständlicher 

Weise aufzuklären über 

. Anlass und Zweck sowie Inhalt, Umfang, Durchführung und Dauer der Maßnahme, 

0 den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung und die Nutzung der dabei erhobenen 

personenbezogenen Daten, 

0 die Freiwilligkeit der Teilnahme und 

o die jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung. 



(3) 

(4) 

(5) 

Ferner ist im Rahmen der Aufklärung darauf hinzuweisen, dass im Falle der Ablehnung der 

versorgten Person keine Nachteile entstehen. 

Die Einwilligung der versorgten Person nach ä114a Absatz 3a SGB XI kann erst nach 

Bekanntgabe der Einbeziehung der in Augenschein zu nehmenden Person in die 

Qualitätsprüfung erklärt werden und muss in einer Urkunde oder auf andere zur 

dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise gegenüber dem Prüfteam 

abgegeben werden, die Person des Erklärenden benennen und den Abschluss der Erklärung 

durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar machen (Textform). Ist 

die versorgte Person einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung einer berechtigten Person 

einzuholen. Ist keine berechtigte Person am Ort einer Prüfung anwesend und ist eine 

rechtzeitige Einholung der Einwilligung in Textform nicht möglich, so genügt ausnahmsweise 

eine mündliche Einwilligung, wenn andernfalls die Durchführung der Prüfung erschwert 

würde. Die mündliche Einwilligung oder Nichteinwilligung sowie die Gründe für ein 

ausnahmsweises Abweichen von der erforderlichen Textform sind schriftlich zu 

dokumentieren. Die Einwilligung ist nach & 114a Absatz 2 und 3 SGB XI erforderlich für 

0 das Betreten der Wohnräume der versorgten Person, 

0 die Inaugenscheinnahme des gesundheitlichen und pflegerischen Zustands der 

versorgten Person, 

0 die Einsichtnahme in die Pflegedokumentation, in die fallbezogenen Daten zur 

Ergebniserfassung, 

. die Befragung der versorgten Person, der Beschäftigten der Einrichtung, der 

Betreuerinnen und Betreuer, der Angehörigen sowie der Mitglieder der 

heimrechtlichen Interessenvertretungen der Bewohnerinnen und Bewohner, 

. die damit jeweils zusammenhängende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten der versorgten Person einschließlich der Erstellung von 

Kopien zum Zwecke der Erstellung eines Prüfberichts. 

Die Einwilligung muss vor der Einbeziehung der versorgten Person in die Prüfung vorliegen. 

Für die versorgten Personen, die in die Plausibilitätskontrolle des Erhebungsreports 

einbezogen werden, ist jeweils ebenfalls eine Einwilligung einzuholen. 

Es werden allgemeine Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung erfasst. 
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